
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen 25. Juni 2025  

 
Mandantenbrief Mai/Juni 2025 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
 
Allgemein 

· Koalitionsvertrag liegt vor 
· Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen Solidaritätszuschlag 
· Neues Gutachten zur „doppelten Besteuerung“ von Renten 

 
Einkommensteuer 

· Berufliche Fahrtkosten: Behandlung einer Leasingsonderzahlung 
· Keine Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung bei Fahrzeit zwischen 

Hauptwohnung und Tätigkeitsstätte von etwa einer Stunde 
 

Umsatzsteuer 
· PV-Anlage: Lieferung von Mieterstrom stellt eine selbstständige Hauptleistung dar 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung Juni/Juli 2025 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidar-
itätszuschlag 

10.06.20251 10.07.20252 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.06.2025 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidar-
itätszuschlag 

10.06.2025 entfällt 

Umsatzsteuer 10.06.20253 10.07.20254 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung5 13.06.2025 14.07.2025 

Scheck6 10.06.2025 10.07.2025 

Sozialversicherung7 26.06.2025 29.07.2025 

Kapitalertragsteuer, Solidar-
itätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüt-
tung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfrist-

verlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszu-
schläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 24.06.2025/25.07.2025, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu be-
achten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen 
Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 



 
Allgemein 

Koalitionsvertrag liegt vor 

Am 09.04.2025 haben sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, der 
als Basis für eine gemeinsame Koalition dienen soll. Der 146-seitige Koalitionsver-
trag enthält u. a. folgende Punkte: 
· Kleine und mittlere Unternehmen sollen durch ein Sofortprogramm für Bürokratierückbau entlastet 

werden: Dokumentationspflichten sollen reduziert, Statistikpflichten sollen ausgesetzt werden. 

· Die Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung steht im Fokus. Die Bundesverwaltung soll 
um 8 % verkleinert werden. Außerdem wird es ein Ministerium für Digitalisierung und Staatsmo-
dernisierung geben. 

· Steuerpolitik: Eine umfassende Unternehmensteuerreform bleibt aus, jedoch soll eine Abschrei-
bung auf Ausrüstungsinvestitionen von 30 Prozent in den Jahren 2025, 2026 und 2027 eingeführt 
werden und die Körperschaftsteuer ab 01.01.2028 in fünf Schritten um jeweils 1 % gesenkt wer-
den. Gleichzeitig soll die Thesaurierungsbegünstigung für Personenunternehmen ausgeweitet 
oder angepasst werden.  

Hinweis: Im Rahmen der Unternehmensteuerreform 2008 wurde die besagte Thesaurierungsbe-
günstigung eingeführt, die es Einzelunternehmern und Personengesellschaften ermöglicht, nicht 
entnommene Gewinne zu einem ermäßigten Steuersatz von 28,25 % zu versteuern, anstatt dem 
regulären Einkommensteuersatz von bis zu 45 %. Bei späterer Entnahme erfolgt eine Nachver-
steuerung von 25 %, wodurch eine steuerliche Gleichstellung mit Kapitalgesellschaften angestrebt 
wird.  

Zudem soll die Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie ab 01.01.2026 auf 7 % gesenkt 
werden. 

· Abbau von Steuerbürokratie: Steuervereinfachung soll durch Typisierung, Vereinfachungen und 
Pauschalisierungen erreicht werden. Daneben sollen vorausgefüllte und automatisierte Steuerer-
klärungen für einfach Steuerfälle ausgeweitet werden. Ziel ist es Körperschaften und Personenge-
sellschaften sukzessive auf die Selbstveranlagung umzustellen. 

· In der Digitalpolitik gibt es ein klares Bekenntnis zum Rechenzentrumsstandort Deutschland. Beim 
Datenschutz sind Reformen angekündigt (z. B. Bündelung der Aufsicht beim Bundesdatenschutz-
beauftragten). 

Die Geschichte zeigt, dass nicht alle Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag auch 
tatsächlich umgesetzt werden. Alle Vorhaben stehen unter Finanzierungsvorbehalt. 

Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen Solidaritätszuschlag 

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde gegen das Solida-
ritätszuschlaggesetz 1995 (SolZG 1995) in der Fassung des Gesetzes zur Rückfüh-
rung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10.12.2019 zurückgewiesen (Az. 2 BvR 
1505/20). Die Richter begründen ihre Entscheidung damit, dass ein offensichtlicher 
Wegfall des auf den Beitritt der damals neuen Länder zurückzuführenden Mehrbe-
darfs des Bundes auch heute (noch) nicht festgestellt werden kann. Eine Verpflich-
tung des Gesetzgebers zur Aufhebung des Solidaritätszuschlags ab dem Veranla-
gungszeitraum 2020 bestehe folglich nicht. 
Zudem habe der Gesetzgeber mit der Reform von 2019 (u. a. durch Anhebung der 
Freigrenzen ab 2021) seine Pflicht zur Beobachtung der Voraussetzungen der Abga-
be erfüllt. Des Weiteren sei die Höhe des Zuschlags (5,5 %) nicht unverhältnismäßig. 
Auch eine Ungleichbehandlung etwa zwischen Einkommensteuer- und Körperschaft-



 
steuerpflichtigen oder bei Kapitalerträgen liege nicht vor, da es sich um unterschied-
lich gelagerte Sachverhalte handle, so das Bundesverfassungsgericht. 

Neues Gutachten zur „doppelten Besteuerung“ von Renten 

Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Verfassungsbeschwerden zur doppelten 
Besteuerung von Renten nicht angenommen und damit die bestehende Rechtslage 
untermauert. Wissenschaftliche Gutachten - eingeholt vom Bundesministerium der 
Finanzen - bestätigen nun, dass keine weiteren gesetzlichen Anpassungen im Kon-
text einer „doppelten Besteuerung“ von Renten aus der Basisversorgung nötig sind. 
Diesen Verfassungsbeschwerden waren zwei Urteile des Bundesfinanzhofs vom 
19.05.2021 (Az. X R 33/19 und X R 20/19) vorausgegangen, in denen die Revisions-
kläger eine sog. doppelte Besteuerung ihrer Rentenbezüge rügten. Die beiden Revi-
sionen wurden vom Bundesfinanzhof jeweils als unbegründet zurückgewiesen.  
Die gegen diese Entscheidungen erhobenen Verfassungsbeschwerden hat das Bun-
desverfassungsgericht im Jahr 2023 nicht zur Entscheidung angenommen (Az.  
2 BvR 1140/21 und Az. 2 BvR 1143/21). Dabei hat es ausgeführt, dass die vom Bun-
desfinanzhof vertretene Sichtweise eines einzelfallbezogenen Verbots „doppelter 
Besteuerung“ jedenfalls nicht offensichtlich ist. Die seinerzeitige Vorgabe des Bun-
desverfassungsgerichts aus dem Jahr 2002, dass „in jedem Fall“ eine „doppelte Be-
steuerung“ zu vermeiden sei, lasse sich vielmehr auch so deuten, dass der Gesetz-
geber nur dazu angehalten werden sollte, eine strukturelle „doppelte Besteuerung“ 
von ganzen Rentnergruppen bzw. -jahrgängen zu verhindern, nicht aber eine solche 
in jedem individuellen Fall. 

Grunderwerbsteuerpflicht von „nachträglichen Sonderwünschen“ beim Grundstücks-
erwerb mit noch zu errichtendem Gebäude 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass Entgelte für nachträglich vereinbarte Sonder-
wünsche für eine noch zu errichtende Immobilie der Grunderwerbsteuer unterliegen, 
wenn ein rechtlicher Zusammenhang mit dem Grundstückskaufvertrag besteht. Sie 
seien dann nicht in dem ursprünglichen Grunderwerbsteuerbescheid über die Be-
steuerung des Kaufvertrags, sondern in einem nachträglichen gesonderten Steuer-
bescheid zu erfassen. Dies gelte jedoch nicht für Hausanschlusskosten, wenn sich 
der Grundstückskäufer zur Übernahme dieser Kosten bereits im (ursprünglichen) 
Grundstückskaufvertrag verpflichtet hat (Az. II R 15/22 und Az. II R 18/22). 

Einkommensteuer 

Berufliche Fahrtkosten: Behandlung einer Leasingsonderzahlung 

Der Kläger leaste im Rahmen seiner Tätigkeit als Außendienstmitarbeiter einen Pkw, 
leistete hierfür eine Leasingsonderzahlung und übernahm weitere Kosten (z. B. 
Fahrzeugzubehörkosten). In seiner Einkommensteuererklärung machte er Fahrtkos-
ten für seine Außentätigkeit als Werbungskosten geltend. Die Ermittlung der Fahrt-
kosten basierte auf einem Kilometersatz, welchen der Kläger im Vorjahr auf der Ba-
sis der Fahrleistung ermittelte und im Streitjahr erneut anwendete. Bei der Ermittlung 
der Fahrtkosten wurden u. a. die geleisteten Leasingsonderzahlungen für den ge-
samten Leasingzeitraum zugrunde gelegt. Das beklagte Finanzamt erkannte die gel-
tend gemachten Fahrtkosten der Höhe nach nicht an. Der hiergegen erhobenen Kla-
ge gab das Finanzgericht München statt.  



 
Der Bundesfinanzhof ändert seine Ansicht dahingehend, dass eine Leasingsonder-
zahlung im Rahmen der Ermittlung der jährlichen Fahrzeuggesamtkosten perioden-
gerecht aufzuteilen ist (Az. VI R 9/22). Die Richter hoben das Urteil auf und wiesen 
die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht 
München zurück. 

Keine Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung bei Fahrzeit zwischen Haupt-
wohnung und Tätigkeitsstätte von etwa einer Stunde 

Ein Geschäftsführer war bei einer etwa 30 km entfernt ansässigen Arbeitgeberin an-
gestellt und mietete eine Zweitwohnung in ca. 1 km Entfernung von seiner Arbeits-
stätte. Er machte einen Anspruch auf Berücksichtigung von Aufwendungen für eine 
doppelte Haushaltsführung geltend. 

Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab (Az. 1 K 1448/22). Das Finanzamt ha-
be hier zu Recht abgelehnt, bei den Einkünften des Klägers aus nichtselbstständiger 
Arbeit zusätzliche Werbungskosten für die geltend gemachte doppelte Haushaltsfüh-
rung zu berücksichtigen. Der Ort des eigenen Hausstands und der Beschäftigungsort 
des Klägers fallen im Streitfall nicht auseinander, denn der Kläger könne seine Ar-
beitsstätte von seinem ca. 30 km entfernten Hausstand aus mit dem Pkw ausweislich 
eines Online-Routenplaners im Berufsverkehr innerhalb von 50 bis 55 Minuten errei-
chen. Da die üblichen Wegezeiten maßgeblich seien, sei nicht darauf abzustellen, 
dass die Fahrzeit nach Angaben des Klägers aufgrund von Baustellen zeitweise im 
Einzelfall länger gedauert haben sollte. Außerhalb des Berufsverkehrs betrage die 
Fahrzeit ausweislich des Online-Routenplaners lediglich ca. 30 Minuten. 

Ablösung eines Zinsswaps 

Die Klägerin hatte zur Errichtung eines Windparks im Jahr 2008 ein Darlehen aufge-
nommen. Die Fälligkeit der letzten Rate war für den 31.03.2023 vereinbart, der Zins-
satz war bis zum 31.03.2018 festgeschrieben. Im Jahr 2014 schloss die Klägerin mit 
der Darlehensgeberin für die Restlaufzeit des Darlehens nach Ablauf der Zinsbin-
dung einen Zinsswap. Dieser war so ausgestaltet, dass der Zahler der Festbeträge 
(die Klägerin) an jedem Zahlungstermin für Festbeträge den entsprechenden Festbe-
trag an den Zahler der variablen Beträge zahlt und der Zahler der variablen Beträge 
(die Darlehensgeberin) an jedem Zahlungstermin für variable Beträge den entspre-
chenden variablen Betrag an den Zahler der Festbeträge zu zahlen hatte. Sollte der 
variable Satz negativ sein, hatte nach der Vereinbarung der Zahler der Festbeträge 
an dem betreffenden Fälligkeitstag für die variablen Beträge zusätzlich den als abso-
luten Betrag ausgedrückten variablen Betrag an den Zahler der variablen Beträge zu 
zahlen. Später vereinbarte die Klägerin mit der Darlehensgeberin eine feste Verzin-
sung für die Restlaufzeit des Darlehens und löste den Zinsswap-Vertrag gegen Zah-
lung eines Ablösebetrags ab. Diesen Ablösungsbetrag machte sie als Betriebsaus-
gabe geltend, was das beklagte Finanzamt unter Verweis auf die Vorschrift des § 15 
Abs. 4 Satz 3 EStG ablehnte. 
Das Niedersächsische Finanzgericht entschied, dass es sich zwar bei dem Zinsswap 
um ein Termingeschäft im Sinne des § 15 Abs. 4 Satz 3 EStG handele, vorliegend 
aber zugunsten der Klägerin die Rückausnahme (§ 15 Abs. 4 Satz 4 EStG) greife. 
Denn die Klägerin habe damit ein Geschäft zur Absicherung des gewöhnlichen Ge-
schäftsbetriebs getätigt. Mit der bewirkten Zinsbindung für die Restlaufzeit des Dar-
lehens sei der Abschluss der Zinsswaps geeignet gewesen, die Risiken aus dem ur-
sprünglichen Grundgeschäft, dem Darlehensvertrag, abzusichern. Anders als in bis-



 
her entschiedenen Fällen sei die Klägerin kein weiteres Risiko (etwa durch die Ver-
bindung mit einem Währungsswap) eingegangen. Vielmehr bewirkte der Zinsswap 
für die Klägerin hier wirtschaftlich nur eine Zinsfestschreibung bis zum Darlehensen-
de. Mit der Ablösung des Swaps habe die Klägerin lediglich die Aufwendungen in 
einer Summe vorgezogen, die anderenfalls über die Restlaufzeit des Swap-
Geschäfts entstanden wären. Schließlich habe der Abschluss des Darlehensvertrags 
auch zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Klägerin gehört, weil es für Betreiber 
von Windparks üblich sei, die Anschaffung ihres Anlagevermögens durch Darlehen 
zu finanzieren. 
Hinweis 
Bei der Grundform eines Zinssatz-Swaps verpflichten sich die Vertragsparteien in 
einem festgelegten Zeitraum zu bestimmten Terminen Zahlungen von Beträgen in 
der gleichen Währung zu leisten, die zu bestimmten, unterschiedlichen Zinssätzen 
auf einen nominellen Kapitalbetrag berechnet werden. 
 

Umsatzsteuer 

PV-Anlage: Lieferung von Mieterstrom stellt eine selbstständige Hauptleistung dar 

Der Kläger war Eigentümer eines umsatzsteuerfrei vermieteten Mehrfamilienhauses 
und lieferte seinen Mietern Strom, den er über die Betriebskosten abrechnete. Auf 
dem Mehrfamilienhaus installierte der Kläger eine PV-Anlage. Im Rahmen einer För-
derung der Kreditanstalt für Wiederaufbau hatte sich der Kläger dazu verpflichtet, 50 
% der Stromlieferungen innerhalb des Mietobjekts abzunehmen. Soweit der durch 
die PV-Anlage produzierte Strom nicht ausreichte, gewährleistete der Kläger die 
Stromversorgung durch den Bezug und die Weiterlieferung externen Stroms. Aus der 
Anschaffung der PV-Anlage machte er einen Vorsteuerabzug geltend. Das beklagte 
Finanzamt gelangte demgegenüber im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung 
zu dem Ergebnis, dass die beiden Leistungen Vermietung und Stromlieferung so eng 
zusammenhingen, dass die Stromlieferung als Nebenleistung umsatzsteuerrechtlich 
das Schicksal der Hauptleistung (Vermietung) teile. Da die Wohnungen umsatzsteu-
erfrei vermietet würden, sei der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung der PV-Anlage 
insoweit - also um 50 % - ausgeschlossen. 
Das Finanzgericht Münster gab der hiergegen gerichteten Klage statt (Az. 15 K 
128/21). Die PV-Anlage werde vorliegend vollumfänglich für steuerpflichtige Aus-
gangsumsätze des Klägers verwendet. Die Stromlieferungen des Klägers an seine 
Mieter stellen keine unselbstständigen Nebenleistungen zu den umsatzsteuerfreien 
Vermietungsleistungen (§ 4 Nr. 12 Buchst. a UStG), sondern selbstständige Haupt-
leistungen in Form von Lieferungen dar. Dies gelte sowohl für den vom Kläger mit 
der Photovoltaikanlage eigenproduzierten als auch für den von externen Stromanbie-
tern bezogenen Strom. 
 
 
 
Hinweis 
Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn mehrere Einzelleistungen oder Handlungen 
des Steuerpflichtigen für den Kunden so eng miteinander verbunden sind, dass sie 
objektiv eine einzig untrennbar wirtschaftliche Leistung bilden, deren Aufspaltung 
wirklichkeitsfremd wäre. Im Zusammenhang mit der Vermietung von Immobilien sind 
zwei Fallgruppen zu unterscheiden: Verfügt der Mieter über die Möglichkeit, die Lie-
feranten und/oder die Nutzungsmodalitäten der in Rede stehenden Gegenstände 



 
oder Dienstleistungen auszuwählen, können die entsprechenden Leistungen als von 
der Vermietung getrennt angesehen werden. Dies gilt insbesondere, wenn der Mieter 
über den Umfang der erhaltenen Leistungen, die in Abhängigkeit des Verbrauchs 
abgerechnet werden können, entscheiden kann. Sofern demgegenüber die Vermie-
tung eines Gebäudes in wirtschaftlicher Hinsicht offensichtlich mit den begleitenden 
Leistungen objektiv eine Gesamtheit bildet, kann davon ausgegangen werden, dass 
die Leistung mit der Vermietung eine einheitliche Leistung bildet. 
 


